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Im Rahmen der diesjährigen Jugendkonferenz wurde auch über legale Spray-Flächen der 
Stadt Braunschweig diskutiert. Dazu stellten sich folgende Fragen:

 Woran erkennen Sprayer legale Spray-Flächen der Stadt Braunschweig für Graffiti-
Art?

 Sofern es noch keine Kennzeichnung direkt an den Wänden gibt: Wie hoch schätzt 
die Verwaltung den finanziellen Aufwand eine solche Kennzeichnung anzubringen?

 Sind diese Flächen bereits in einer der Online-Karten der Stadt Braunschweigs 
eingetragen?

Anlagen:
keine


